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Art. 7 Besondere Lohnverhältnisse 

7.1. Für Arbeitnehmende, die medizinisch nachgewiesen aufgrund körperlicher oder geistiger 

Gebrechen dauernd nicht voll leistungsfähig sind, gelten die Mindestlöhne nur als Richtwerte. Bei 

Unterschreitung des Mindestlohnes ist die Lohnvereinbarung unter Hinweis auf die Behinderung 

schriftlich festzuhalten. Vorübergehende Situationen oder mangelnde bzw. ungenügende Berufspraxis 

erfüllen den Tatbestand der Nichtvollleistungsfähigkeit nicht. 

Zeitlich befristet zugelassen sind Wiedereingliederungsmassnahmen infolge sozial erwiesener und 

amtlich bestätigter Erfordernisse. 

In Fällen, die sich in Abschnitt 2 ergeben, sind die Vereinbarungen der Paritätischen 

Berufskommission (PARISEM) zu unterbreiten, die endgültig darüber befindet. Solche 

Arbeitnehmende haben ebenfalls Anspruch auf teuerungsbedingte Lohnerhöhungen. 

7.2. Bei Akkordarbeit wird den Arbeitnehmenden der mit ihnen vereinbarte Grundlohn garantiert. 

Massgebend ist das durchschnittliche Lohnbetreffnis zweier aufeinanderfolgender Zahltagsperioden. 

7.3. Bei generellen Lohnerhöhungen sind die Akkordansätze so zu erhöhen, dass die 

Arbeitnehmenden in den Genuss der vollen Lohnerhöhung kommen. 


